
I. Allgemeines

Mit Unterfertigung dieser Bedingungen anerkennt der 
Auftraggeber, dass alle Instandsetzungsarbeiten nur zu 
den nachstehenden Bedingungen ausgeführt werden.
Der durch den Vorweis der Wagenpapiere ausgewiesene 
Überbringer des Kraftfahrzeuges gilt als Bevollmächtig-
ter des Kfz-Halters. Die Entgegennahme und Weitergabe 
mündlicher, telefonischer und telegraphischer Aufträge 
geht auf Gefahr und Rechnung des Auftraggebers.
Der Instandsetzungsauftrag umfaßt die Ermächtigung, 
mit Kraftfahrzeugen und Aggregaten Probefahrten und 
Probeläufe durchzuführen und Arbeiten an Spezialwerk-
stätten als Subauftragnehmer zu vergeben. Bei Probe-
fahrten und Überstellungsfahrten ist vom Auftragnehmer 
ein amtliches Probefahrt- bzw. Überstellungskennzei-
chen zu benützen.

II. Kostenvoranschlag

Kostenvoranschläge werden nur auf Grund eines beson-
deren Auftrages ausgearbeitet; weder die diesbezügliche 
Auftragserteilung noch die Ausarbeitung verpfl ichtet, ei-
nen Instandsetzungsvertrag abzuschließen.
Kostenvoranschläge sind entgeltlich. Der Zeitaufwand 
für die Erstellung eines Kostenvoranschlages wird mit 
maximal 2 Prozent der Reparatursumme verrechnet. 
Bei Zustandekommen eines Instandsetzungsauftrages 
nach Erstellung eines Kostenvoranschlages werden die 
Kosten für die Erstellung entsprechend dem Umfang 
des erteilten Reparaturauftrages in Abzug gebracht. Die 
zwecks Abgabe eines Kostenvoranschlages in Auftrag 
gegebenen, durchgeführten Leistungen, wie Reisen, 
Montagearbeiten u.ä., werden dem Auftraggeber geson-
dert verrechnet, auch wenn der entsprechende Repara-
turauftrag nicht erteilt wird.
Die Richtigkeit eines Kostenvoranschlages gilt als ge-
währleistet, es sei denn, dass bei Übernahme des Auftra-
ges zur Erstellung eines Kostenvoranschlages ausdrück-
lich des Gegenteil erklärt wird.
Ein Kostenvoranschlag, dessen Richtigkeit nicht ge-
währleistet ist, bzw. ein Instandsetzungsvertrag, dem 
ein derartiger Kostenvoranschlag zugrunde gelegt wur-
de, schließt die Berechnung unvorhergesehener Koste-
nerhöhungen und Ausführung zusetzlicher notwendiger 
Arbeiten nicht aus. In diesen Fällen kann der Kostenvor-
anschlag ohne Rückfrage bis zu 15 Prozent überschrit-
ten werden, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas 
anderes vereinbart wurde.
Kostenvoranschläge erfordern es, dass die Leistungen 
mit einer Berechnung ihrer mutmaßlichen Kosten nach 
kaufmännisch-technischen Gesichtspunkten detailliert 
zergliedert, also in Einzelposten nach Arbeit, Material 
usw. aufgeschlüsselt sind. Daher werden Kostenvoran-
schläge nur schriftlich erstellt.
Mündliche Auskünfte über voraussichtliche Reparatur-
kosten sind keine Kostenvoranschläge. Pauschalpreis-
zusagen werden nicht erteilt.

III. Abrechnung

Die Berechnung des Materials erfolgt zu den am Tage der 
Lieferung gültigen Listenpreisen, unverpackt ab Betrieb 
des Auftragnehmers, die Arbeitskosten zu den im Betrieb 
angeschlagenen Preisen. Auf Verlangen des Auftragge-
bers ist die Rechnung nach Arbeitsleistung, verwende-
tem Material, Fremdleistungen u. dgl. aufzuschlüsseln. 
Die Rechnung von Tauschpreisen setzt voraus, dass die 
getauschten Aggregate dem Lieferumfang der aufgear-
beiteten Aggregate entsprechen, keine ungewöhnlichen 
Schäden aufweisen und noch aufbereitungsfähig sind.
Bei vom Auftraggeber ausdrücklich als dringend bezeich-
neten Aufträgen können erforderliche Überstunden und 
die durch die Beschleunigung der Materialbeschaffung 
entstehenden Mehrkosten verrechnet werden. 

IV. Zahlungen

Die Bezahlung von Instandsetzungsarbeiten und Waren 
hat bei Übergabe bzw. innerhalb einer Woche nach der 
Fertigstellung und Bekanntgabe der Kosten, jedoch nicht 
vor einem allfällig vereinbarten Liefertermin, in bar zu er-
folgen. Die Verzugszinsen betragen 6 Prozent über dem 
Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank, sofern 
nicht höhere Kreditbeschaffungskosten gegeben sind.
Der Auftragnehmer kann Vorauszahlungen auf Repara-
turkosten verlangen. Leistet der Auftraggeber die ver-
einbarten Vorauszahlungen nicht, ist der Auftragnehmer 
berechtigt, vom Vertrag zur Gänze oder zum Teil zurück-
zutreten.
Mahnkosten und Wechselspesen gehen zu Lasten 
des Auftraggebers. Die Zurückhaltung von Zahlungen 
ist ebenso wie die Aufrechnung von Forderungen des 
Auftraggebers gegen den Auftragnehmer mit dessen 
Forderung ausgeschlossen, es sei denn, dass der Auf-
tragnehmerzahlungsunfähig geworden ist oder die Ge-
genforderung in rechtlichem Zusammenhang mit der 
Zahlungsverbindlichkeit des Auftraggebers steht, ge-
richtlich festgestellt oder vom Auftragnehmer anerkannt 
worden ist.

V. Lieferung

Der Auftragnehmer ist verpfl ichtet, einen vereinbarten 
Liefertermin einzuhalten. Erhöht sich der Arbeitsumfang 
gegenüber dem ursprünglichen Auftrag, so tritt eine ent-
sprechende Verschiebung des Liefertermins ein. 
Bei Verzug des Auftragnehmers kann der Auftraggeber 
schriftlich unter Festsetzung einer angemessenen Frist 
zur Nachholung den Rücktritt vom Vertrag erklären. 
Anderweitige Ansprüche des Auftraggebers aus einem 
Lieferverzug, insbesonders solche auf Schadenersatz
 – ausgenommen Schäden am Reparaturgegenstand 
selbst – sind, soweit nicht grobes Verschulden oder Vor-
satz vorliegt, ausgeschlossen.

VI. Übergabe

Die Übergabe des Reparatur- oder Liefergegenstandes 
erfolgt grundsätzlich im Betrieb des Auftragnehmers.
Die Zustellung des Reparatur- oder Liefergegenstandes 
erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, wo-
rüber ein gesonderter Auftrag zu erteilen ist.
Der Auftraggeber kommt mit der Abnahme in Verzug, 
wenn er nicht innerhalb einer Woche, nachdem ihm die 
Fertigstellung bzw. die Versandbereitschaft des Repara-
tur- oder Liefergegenstandes und die Kosten nachweis-
bar gemeldet wurden, diesen gegen Begleichung der 
Kosten abholt.
Ist der Auftraggeber in Verzug, kann der Auftragnehmer 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes den 
Reparaturgegenstand auf Kosten und Gefahr des Auf-
traggebers entweder selbst oder anderweitig ein- oder 
abstellen.

VII. Altteile, Eigentumsvorbehalt und Zurückbehal-
tungsrecht

Ersetzte Altteile gehen, wenn nicht anders bei Auftrag-
serteilung verlangt, entschädigungslos in das Eigentum 
des Auftragnehmers über und sind – sofern es sich nicht 
um Tauschteile handelt – zu vernichten.
Alle gelieferten und anmontierten Waren bleiben bis zur 
vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers. 
Der Auftragnehmer hat wegen aller seiner Forderungen 
aus den gegenständlichen und früheren Instandset-
zungsaufträgen und aus einschlägigen Materiallieferun-
gen, einschließlich des gemachten Aufwandes und ver-
ursachten Schadens, ein Zurückbehaltungsrecht an dem 
diesbezüglichen Reparaturgegenstand des Auftragge-
bers. Weisungen über die Herausgabe des Reparaturge-
genstandes gelten nur unter der Bedingung, dass sie erst 

nach vollständiger Bezahlung obgenannter Forderungen 
auszuführen sind.
Ein allfällig zur Anwendung kommendes kaufmännisches 
Zurückbehaltungsrecht oder eine im Gesetz weiters be-
gründete Zurückhaltung wird hierdurch nicht berührt.

VIII. Beschränkung des Leistungsumfanges
(Leistungsbeschreibung)

Bei behelfsmäßigen Instandsetzungen, die über aus-
drücklichen Auftrag durchgeführt werden, ist unter Um-
ständen mit einer sehr beschränkten Haltbarkeit zu rech-
nen.
Verschleißteile haben nur die dem jeweiligen Stand der 
Technik entsprechende Lebensdauer.
Vom Auftraggeber beigestellte Materialien sind nicht Ge-
genstand der Gewährleistung.

IX. Gewährleistung und Schadenersatz aus der
Instandsetzung

Der Auftragnehmer leistet Gewähr für die durchgeführ-
ten Instandsetzungsarbeiten und die eingebauten Teile 
für die Dauer von 6 Monaten ab dem Tage der Übergabe. 
Für neue Teile gelten die allenfalls günstigeren Gewähr-
leistungen der Lieferwerke.
Die Gewährleistung erfolgt durch kostenlose Behebung 
der nachgewiesenen Mängel der Instandsetzung in an-
gemessener Frist. Ist eine Behebung nicht möglich oder 
mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, so ist 
ein angemessener Ersatz zu leisten. Zur Ausführung 
der Leistungen im Rahmen der Gewährleistung hat der 
Auftraggeber den Reparaturgegenstand dem Auftrag-
nehmer in dessen Betrieb auf eigene Kosten und Gefahr 
zu überstellen. Ist eine Überstellung unzumutbar, ist der 
Auftragnehmer zu verständigen. Dieser kann entweder 
die Überstellung auf seine Kosten und Gefahr oder die 
Durchführung der Arbeiten im Rahmen der Gewährleis-
tung bei einem anderen Betieb, zu dem die Überstellung 
durch den Auftraggeber zumutbar ist, verlangen oder an-
gemessenen Ersatz leisten.
Ansprüche aus der Gewährleistung erlöschen, wenn:
a) offene Mängel nicht sofort bei Übernahme des Ver-
tragsgegenstandes gerügt wurden,
b) die vom Mangel betroffenen Teile von dritter Hand 
oder vom Auftraggeber selbst geändert oder instand 
gesetzt wurden, ausgenommen bei Notreparaturen oder 
bei Verzug des Auftragnehmers in der Erfüllung der Ge-
währleistung.
Der Auftragnehmer haftet für alle verschuldeten Schä-
den, die am Reparaturgegenstandes entstanden sind, 
und zwar bis zur Höhe des Wertes des Reparaturgegen-
standes. Darüber hinaus haftet er nur bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.

X. Haftung bei Verlust oder Beschädigung des
Reparaturgegenstandes

Der Auftragnehmer haftet für Verlust oder Beschädigung 
des Reparaturgegenstandes. Diese Haftung beschränkt 
sich auf die Instandsetzung bzw. auf Ersatz des Wertes 
des Reparatur- oder Liefergegenstandes. Für weiterge-
hende Ansprüche haftet der Auftragnehmer nur bei Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit.

XI. Erfüllungsort: Wörgl

XII. Gerichtsstand: Kufstein

(Für Klagen gegen Auftraggeber, die Verbraucher im 
Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, und deren 
Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt oder Beschäftigungs-
ort im Inland gelegen ist, kann nur die Zuständigkeit 
eines Gerichtes vereinbart werden, in dessen Sprengel 
einer dieser Orte gelegen ist.)
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